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Mandanteninformation - Was kostet die Erstellung einer 

Versorgungsordnung? 
 

 
 
Wir bieten 2 Arten von bKV-Versorgungsordnungen an:  
 

 

 

STANDARD-Modell  
Die Standard-Versorgungsordnung erstellen wir für Sie für 350,00 EUR netto. Hier 
erfolgt die Finanzierung als Sachbezugsleistung gem. § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG. Sie 
erhalten die Versorgungsordnung zunächst als Entwurf. Nach Mitteilung mögli-
cher Anpassungswünsche stellen wir Ihnen die finale Version zur Verfügung. 
 
 
 
KOMFORT-Modell 
Die Komfort-Versorgungsordnung erstellen wir für Sie ab 500,00 EUR. Die Finanzie-
rung erfolgt entweder als Pauschalversteuerung gem. § 40 Abs. 1 oder § 37b EStG. 
Sie erhalten die Versorgungsordnung zunächst als Entwurf. Nach Mitteilung mög-
licher Anpassungswünsche stellen wir Ihnen die finale Version zur Verfügung. 

 

 

IMMER DABEI 

Selbstverständlich erhalten Sie zu jeder Versorgungsordnung die Beratungsdoku-
mentation für Ihre Arbeitnehmenden.  

 


